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Alle Steuerzahler 
 

1. Selbstanzeige: Verschärfte 
Regeln sind in Kraft 

 
Das Gesetz zur Verbesserung der Be-
kämpfung der Geldwäsche und Steuer-
hinterziehung (kurz Schwarzgeldbe-
kämpfungsgesetz) ist am 3.5.2011 in 
Kraft getreten. Kernpunkt der Geset-
zesänderung ist die Neuregelung der 
Selbstanzeige, deren missbräuchliche 
Handhabung verhindert werden soll.  
 
Im Fokus stehen insbesondere folgende 
Punkte:  
 
· Die strafbefreiende Wirkung der 

Selbstanzeige erfolgt nur noch bei 
vollständiger Offenbarung aller 
noch nicht verjährten Steuerstraf-
taten einer Steuerart. Eine steuer-
strafrechtliche Lebensbeichte ist 
damit jedoch nicht verbunden, so-
dass z.B. eine Selbstanzeige wegen 
verschwiegener Kapitaleinkünfte 
auch dann wirksam ist, wenn die 
Erbschaftsteuererklärung nicht be-
richtigt wurde.  
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· Die Selbstanzeige ist ab dem Zeit-
punkt ausgeschlossen, ab dem dem 
„Täter“ Entdeckung droht. Das ist be-
reits der Fall, wenn eine Prüfungsan-
ordnung bekannt gegeben worden 
ist. Durch die zeitliche Vorverlegung 
des Ausschlussgrundes wird das Er-
scheinen des Prüfers zur Ausnahme.  

 

· Beträgt der Hinterziehungsbetrag 
mehr als 50.000 EUR (je Steuerart 
und Besteuerungszeitraum), tritt kei-
ne Straffreiheit mehr ein. Von der 
Verfolgung einer Steuerstraftat wird 
jedoch abgesehen, wenn neben 
Steuern und Zinsen zusätzlich 5 % 
der hinterzogenen Steuern gezahlt 
werden (Gesetz zur Verbesserung der 
Bekämpfung der Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbe-
kämpfungsgesetz) vom 28.4.2011, 
BGBl I 2011, 676).  

 
2. Betrüger versenden E-Mails 

im Namen des Bundesfinanz-
ministeriums 

 

Das Bundesfinanzministerium hat am 
9.5.2011 darauf hingewiesen, dass Be-
trüger seit dem Wochenende per E-Mail 
versuchen, an Konto- und Kreditkarten-
informationen von Steuerzahlern zu ge-
langen. Sie geben sich per E-Mail als 
„Bundesministerium der Finanzen“ aus 
und geben vor, die betroffenen Bürger 
hätten zu viel Einkommensteuer gezahlt. 
Um diese nun zurückzuerhalten, müsse 
ein in der E-Mail angehängtes Antrags-
formular ausgefüllt werden, bei dem u.a. 
Angaben zu Kontoverbindung und Kre-
ditkarte sowie Passwort angegeben wer-
den sollen. Das Antragsformular könne 
nur online ausgefüllt werden und Nach-
fragen würden nicht per Telefon beant-
wortet.  
 

Hinweis: 
Das Bundesfinanzministerium warnt 
davor, auf solche oder ähnliche E-Mails 
zu reagieren. Sogenannte Änderungs-
bescheide werden nicht per Mail ver-
schickt und Kontenverbindungen nie in 
dieser Form abgefragt. Zuständig für 
die Änderungen von Steuerbescheiden 

und für die Abgabe von Steuererklärun-
gen ist zudem nicht das Bundesfinanz-
ministerium, sondern das jeweils zu-
ständige Finanzamt (Bundesfinanzmi-
nisterium, Mitteilung vom 9.5.2011).  

 
 

Freiberufler und 
Gewerbetreibende 

 

3. Aufbewahrung von Ge-
schäftsunterlagen: Berech-
nung der Rückstellung 

 

Für die Aufbewahrung von Geschäftsun-
terlagen ist handels- und steuerrechtlich 
eine Rückstellung für ungewisse Verbind-
lichkeiten zu bilden. Dies betrifft z.B. die 
Aufwendungen für Jahresabschlüsse und 
Anlagevermögenskarteien über zehn Jah-
re und für Lohnkonten, Handels- oder 
Geschäftsbriefe über sechs Jahre.  
 

Hinweis: 
Werden Unterlagen freiwillig länger auf-
bewahrt, kommt eine Rückstellung in-
soweit nicht in Betracht, da es an der 
rechtlichen Verpflichtung fehlt. Sind 
Feststellungen zur Zusammensetzung 
der Unterlagen nicht oder nur unter 
erheblichem Aufwand möglich, akzep-
tiert die Finanzverwaltung für Unterla-
gen, zu deren Archivierung der Unter-
nehmer nicht verpflichtet ist, einen 
20 %igen Abschlag von den Gesamt-
kosten.  

 

Die Rückstellung kann grundsätzlich nach 
zwei Methoden ermittelt werden:  
 

1. Die Kosten werden für die Unterlagen 
eines jeden aufzubewahrenden Jahres 
gesondert ermittelt. Dieser Betrag ist 
jeweils mit der Anzahl der Jahre bis zum 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu multi-
plizieren.  
 

2. Die jährlich anfallenden (rückstel-
lungsfähigen) Kosten für einen Archiv-
raum, in dem die Unterlagen aller Jahre 
aufbewahrt werden, können mit dem 
Faktor 5,5 (arithmetisches Mittel der Jah-
re eins bis zehn) multipliziert werden.  
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In der Praxis wird die Rückstellung übli-
cherweise nach dieser Berechnungsme-
thode ermittelt.  
 

In einem aktuellen Urteil hat der Bundes-
finanzhof bestätigt, dass der Faktor von 
5,5 nicht zu beanstanden ist. In seiner 
Urteilsbegründung führt er zudem an, 
dass nur die Aufwendungen für solche 
Unterlagen rückstellungsfähig sind, de-
ren Existenz bis zum jeweiligen Bilanz-
stichtag wirtschaftlich verursacht ist. Der 
Umstand, dass auszusondernde Unterla-
gen voraussichtlich durch neue Unterla-
gen (späterer Jahre) ersetzt werden, ist 
nicht zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 
18.1.2011, Az. X R 14/09; OFD Hanno-
ver vom 27.6.2007, Az. S 2137 - 106 - 
StO 222/221).  
 
 

Umsatzsteuerzahler 
 

4. Vereinfachungen für elektro-
nische Rechnungen ab 
1.7.2011 geplant 

 

Durch das Steuervereinfachungsgesetz 
2011 sollen die hohen Anforderungen an 
die elektronische Übermittlung von 
Rechnungen reduziert werden. Die ent-
sprechenden Änderungen im Umsatz-
steuergesetz sollen auf Rechnungen für 
Umsätze angewandt werden, die nach 
dem 30.6.2011 ausgeführt werden. Bei 
den nachfolgenden Ausführungen ist zu 
berücksichtigen, dass es sich um einen 
Gesetzentwurf handelt, sodass etwaige 
Anpassungen möglich sind.  
 

Aktuelle Rechtslage  
 

Die umsatzsteuerliche Rechnungsertei-
lung kann auf traditionellem Papierweg 
oder auch mittels elektronischem Rech-
nungsdokument erfolgen. Die elektroni-
sche Rechnungsübermittlung ist jedoch 
davon abhängig, dass der Leistungsemp-
fänger zustimmt.  
 

Eine elektronische Rechnung ist eine 
Rechnung, die in einem elektronischen 
Format ausgestellt und empfangen wird. 
Hierunter fallen Rechnungen, die per    
E-Mail ggf. mit PDF- oder Textdateian-

hang, per Computer-Telefax oder Fax-
Server, per Web-Download oder im We-
ge des Datenträgeraustauschs (EDI) 
übermittelt werden.  
 

Von einer ordnungsgemäßen und damit 
vorsteuerfähigen elektronischen Rech-
nung ist nur dann auszugehen, wenn die 
Echtheit der Herkunft (Ausstellerauthen-
tizität) und die Unversehrtheit des Rech-
nungsinhalts (Datenintegrität) durch 
Verwendung einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur oder durch Übermitt-
lung im EDI-Verfahren gewährleistet 
sind.  
 

Hinweis: 
Durch den hohen Prüf- und Dokumenta-
tionsaufwand meiden bislang viele Un-
ternehmen die Einführung einer elek-
tronischen Fakturierung bzw. akzeptie-
ren keine elektronischen Eingangsrech-
nungen. 

 

Geplante Neuregelungen  
 

Ab 1.7.2011 sollen Papier- und elektroni-
sche Rechnungen umsatzsteuerlich gleich 
behandelt werden. Nach der Gesetzesbe-
gründung soll dies jedoch nicht zu erhöh-
ten Prüferfordernissen bei Papierrech-
nungen, sondern zur Absenkung der An-
forderungen bei elektronischen Rechnun-
gen führen.  
 

Die elektronische Rechnungsstellung soll 
technologieneutral ausgestaltet werden. 
Das bedeutet, dass kein bestimmtes 
technisches Übermittlungsverfahren vor-
geschrieben ist. Somit soll jeder Unter-
nehmer selbst festlegen können, in wel-
cher Weise die Echtheit der Herkunft, die 
Unversehrtheit des Inhalts und die Les-
barkeit der Rechnung gewährleistet wer-
den.  
 

Dies soll durch jegliche innerbetriebliche 
Kontrollverfahren erreicht werden, die 
einen verlässlichen Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung schaffen können. 
Bei dem innerbetrieblichen Kontrollver-
fahren handelt es sich um ein Verfahren, 
das der Unternehmer zum Abgleich der 
Rechnung mit seiner Zahlungsverpflich-
tung einsetzt.  
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Der Unternehmer wird in eigenem Inte-
resse insbesondere überprüfen, ob  

· die Rechnung in der Substanz 
korrekt ist, d.h. ob die in Rech-
nung gestellte Leistung tatsäch-
lich in dargestellter Qualität und 
Quantität erbracht wurde,  

· der Rechnungsaussteller tatsäch-
lich den Zahlungsanspruch hat,  

· die vom Rechnungssteller ange-
gebene Kontoverbindung korrekt 
ist.  
 

Hierfür müssen keine neuen speziellen 
Verfahrensweisen innerhalb des Unter-
nehmens geschaffen werden. Bereits ein 
entsprechend eingerichtetes Rechnungs-
wesen soll als geeignetes Kontrollverfah-
ren dienen.  
 

Hinweis: 
Unternehmer sollen auch weiterhin auf 
das Signatur- oder das EDI-Verfahren 
zurückgreifen können. Das hat den Vor-
teil, dass die Echtheit der Herkunft und 
die Unversehrtheit des Inhalts dann per 
se sichergestellt sind. Darüber hinaus 
sind diese Verfahren für Zwecke des 
Vorsteuerabzugs grundsätzlich EU-
einheitlich anzuerkennen (BMF: Frage-
Antwort-Katalog zur Vereinfachung der 
elektronischen Rechnungsstellung zum 
1.7.2011 durch Art. 5 des StVereinfG 
2011 vom 19.4.2011; Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011, Regierungsentwurf 
vom 2.2.2011).  

 
 

Arbeitgeber 
 

5. Dienstwagen: Gelegentliche 
Fahrten zur Arbeit werden ge-
ringer besteuert 

 

Der Zuschlag für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte richtet sich nach 
der tatsächlichen Nutzung des Dienstwa-
gens. Dieser Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs folgte die Finanzverwaltung 
zunächst nicht. Da der Bundesfinanzhof 
seine Rechtsprechung im letzten Jahr 
jedoch bestätigte, lenkte die Verwaltung 
nunmehr ein.  

Die Hintergründe und Kernaussagen des 
Schreibens des Bundesfinanzministeri-
ums werden nachfolgend erläutert.  
 

Hintergrund  
 

Nutzt ein Arbeitnehmer seinen Dienstwa-
gen auch für die Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte, muss dieser 
geldwerte Vorteil versteuert werden. Die 
Besteuerung erfolgte bisher einheitlich 
mit 0,03 % des Listenpreises für jeden 
Entfernungskilometer zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte. Auf die tatsächliche 
Anzahl der Fahrten zur Arbeitsstätte 
kommt es bei dieser typisierten Betrach-
tung nicht an.  
 

Gleich in drei Urteilen bestätigte der 
Bundesfinanzhof im letzten Jahr seine 
Rechtsauffassung aus 2008, wonach die 
Zuschlagsregelung lediglich einen Kor-
rekturposten zum Werbungskostenabzug 
darstellt und daher nur insoweit zur An-
wendung kommt, wie der Arbeitnehmer 
den Firmenwagen tatsächlich für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
benutzt hat.  
 

Wenn der Dienstwagen für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte an 
weniger als 180 Tagen im Jahr genutzt 
wurde, führt die Rechtsprechung zu ei-
nem geringeren geldwerten Vorteil. Die 
0,03 %-Regelung geht nämlich von der 
typisierenden Annahme aus, dass der 
Arbeitnehmer seine Arbeitsstätte an 
15 Tagen im Monat bzw. an 180 Tagen 
im Kalenderjahr aufsucht. Bei weniger 
Fahrten ist eine Einzelbewertung der tat-
sächlichen Fahrten mit 0,002 % des Lis-
tenpreises je Entfernungskilometer güns-
tiger.  
 

Beispiel  
 

Arbeitnehmer A nutzt seinen Dienstwa-
gen an 12 Tagen im Monat für seine 
Fahrten zwischen Wohnung und regel-
mäßiger Arbeitsstätte. Die Entfernung 
beträgt 30 Kilometer, der Bruttolisten-
preis des Fahrzeugs 20.000 EUR.  
 

Nach der 0,03 %-Regelung beträgt der 
monatliche geldwerte Vorteil 180 EUR 
(20.000 EUR x 30 km x 0,03 %).  
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Erfolgt hingegen eine Einzelbewertung, 
so ergibt sich ein monatlicher geldwerter 
Vorteil von 144 EUR (20.000 EUR x 
30 km x 12 Fahrten x 0,002 %).  
 

Fazit: Durch die Einzelbewertung muss A 
jeden Monat einen um 36 EUR geringe-
ren geldwerten Vorteil versteuern.  
 

Anwendung der Rechtsprechung bis 
2010  
 

Nach dem aktuellen Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums ist die Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs für die 
Veranlagungszeiträume bis einschließlich 
2010 in allen offenen Fällen im Veranla-
gungsverfahren anwendbar. Der bis ein-
schließlich 2010 vorgenommene Lohn-
steuerabzug ist jedoch nicht zu ändern. 
Das bedeutet, dass die Lohnabrechnun-
gen zwar nicht mehr korrigiert werden, 
der Arbeitnehmer aber die Option hat, 
die günstigere Rechtslage im Rahmen 
seiner Einkommensteuererklärung zu 
nutzen.  
 

Lohnsteuerabzug  
 

Ab 2011 ist die neue Rechtsprechung 
auch im Lohnsteuerabzugsverfahren an-
wendbar. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht dazu verpflichtet, die Einzelbewer-
tung bzw. die taggenaue Methode anzu-
wenden. Der Arbeitgeber muss die Be-
rechnungssystematik vielmehr in Ab-
stimmung mit dem Arbeitnehmer festle-
gen. Die Entscheidung muss für jedes 
Kalenderjahr einheitlich für alle dem Ar-
beitnehmer überlassenen Dienstwagen 
erfolgen.  
 

Während des Kalenderjahres darf die 
Methode nicht gewechselt werden. Eine 
Ausnahme gilt für den Lohnsteuerabzug 
in 2011. Wurde bisher die 0,03 %-
Regelung angewandt, kann während des 
Kalenderjahres 2011 zur Einzelbewer-
tung gewechselt werden. Ein erneuter 
Wechsel ist aber auch hier ausgeschlos-
sen.  
 

Die taggenaue Berechnung im Lohnsteu-
erabzugsverfahren ist an folgende Vo-
raussetzungen geknüpft:  

· Der Arbeitnehmer muss gegen-
über dem Arbeitgeber kalender-
monatlich schriftlich erklären, an 
welchen Tagen (mit Datumsanga-
be) er den Dienstwagen für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte genutzt hat.  

· Der Arbeitgeber muss die Erklä-
rungen als Belege zum Lohnkonto 
aufbewahren.  

· Werden mehrere Fahrzeuge über-
lassen, ist eine fahrzeugbezogene 
Ermittlung vorzunehmen.  
 

Die Finanzverwaltung beanstandet es 
nicht, wenn für den Lohnsteuerabzug 
jeweils die Erklärung des Vormonats zu-
grunde gelegt wird. 
 

Beachte: Wird im Lohnsteuerabzugsver-
fahren die taggenaue Methode angewen-
det, muss der Arbeitgeber eine jahresbe-
zogene Begrenzung auf 180 Fahrten vor-
nehmen. Eine monatliche Begrenzung 
auf 15 Fahrten ist ausgeschlossen. Diese 
Begrenzung bewirkt, dass der jährliche 
Lohnsteuerabzug aufgrund der tagge-
nauen Methode nicht höher sein kann als 
bei Anwendung der typisierten 0,03 %-
Regelung.  
 

Beispiel  
 

Arbeitnehmer A hat sich mit seinem Ar-
beitgeber auf die Einzelbewertung ver-
ständigt. In den Monaten Januar bis Juni 
nutzt er den Dienstwagen an jeweils 
12 Tagen für die Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte. Im Zeitraum Juli 
bis Dezember fährt er jeweils 19 Mal zur 
Arbeit.  
 

Im gesamten Jahr nutzt A den Dienstwa-
gen somit an 186 Tagen (12 x 6 + 
19 x 6) für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte. Durch die Begrenzung 
auf 180 Fahrten pro Jahr, muss der Ar-
beitgeber im Dezember nicht 19 Fahrten, 
sondern lediglich 13 Fahrten zugrunde 
legen (12 x 6 + 19 x 5 + 13 = 180).  
 

Veranlagung  
 

Bei der Veranlagung zur Einkommen-
steuer ist der Arbeitnehmer nicht an die 
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bei der Erhebung der Lohnsteuer gewähl-
te Methode gebunden.  
 

Hat der Arbeitgeber den geldwerten Vor-
teil z.B. aus Gründen der Arbeitserleich-
terung nach der 0,03 %-Regelung ermit-
telt, kann der Arbeitnehmer bei der Er-
stellung seiner Einkommensteuerklärung 
die Einzelbewertung wählen. Diese Me-
thode muss er aber einheitlich für alle 
ihm überlassenen Dienstfahrzeuge für 
das gesamte Kalenderjahr anwenden.  
 

Darüber hinaus muss er darlegen, an 
welchen Tagen (mit Datumsangabe) der 
Dienstwagen für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte genutzt wurde. 
Ferner ist die Anwendung der 0,03 %-
Regelung durch den Arbeitgeber und die 
Höhe des Zuschlags durch geeignete 
Belege (z.B. Gehaltsabrechnung, Be-
scheinigung des Arbeitgebers) nachzu-
weisen (BMF-Schreiben vom 1.4.2011, 
Az. IV C 5 – S 2334/08/10010; BFH-
Urteile vom 22.9.2010, Az. VI R 54/09, 
Az. VI R 55/09, Az. VI R 57/09).  
 
 

Abschließende Hinweise 
 

6. Verbindliche Auskunft: Ge-
bührenpflicht ist verfas-
sungsgemäß 

 

Der Bundesfinanzhof hat aktuell ent-
schieden, dass die Gebührenerhebung 
für die Bearbeitung von Anträgen auf 
verbindliche Auskünfte dem Grunde und 
der Höhe nach verfassungsgemäß ist. 
Die Auskunftsgebühr ist selbst dann ver-
fassungsgemäß, wenn sie im Einzelfall 
besonders hoch ausfällt (im Streitfall: 
91.456 EUR) und soweit sich ihre Höhe 
nach der vom Finanzamt für die Bearbei-
tung des Antrags aufgewendeten Zeit 
richtet.  
 

Das Verfahren zur Erteilung verbindlicher 
Auskünfte über die steuerliche Beurtei-
lung noch nicht verwirklichter Sachver-
halte wurde im Jahr 2006 erstmals ge-
setzlich geregelt. Für die Bearbeitung 
entsprechender Auskunftsanträge wer-
den seitdem Gebühren erhoben, die sich 

nach dem Wert berechnen, den die ver-
bindliche Auskunft für den Antragsteller 
hat; die Gebühren für diesen Gegen-
standswert bestimmen sich nach den 
entsprechenden Gerichtskosten. Ersatz-
weise wird eine Zeitgebühr von 50 EUR 
je angefangene Stunde angesetzt.  
 

Hinweis: 
Nach dem Gesetzentwurf des Steuer-
vereinfachungsgesetzes 2011 soll die 
Gebührenpflicht für die verbindliche 
Auskunft beschränkt werden. Beträgt 
der Gegenstandswert weniger als 
10.000 EUR, sollen keine Gebühren für 
die Bearbeitung des Auskunftsantrags 
mehr anfallen (BFH-Urteil vom 
30.3.2011, Az. I R 61/10; BFH, Be-
schluss vom 30.3.2011, Az. I B 136/10; 
Steuervereinfachungsgesetz 2011, Re-
gierungsentwurf vom 2.2.2011).  

 
7. Verzugszinsen 

 

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist 
seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird 
jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres 
neu bestimmt. Er ist an die Stelle des 
Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-
Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.  
 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 
1.1.2011 bis zum 30.6.2011 beträgt 
0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgen-
de Verzugszinsen:  
· für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 

BGB): 5,12 Prozent  
· für einen grundpfandrechtlich ge-

sicherten Verbraucherdarlehens-
vertrag (§ 497 Abs. 1 BGB, § 503 
BGB): 2,62 Prozent  

· für den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 
8,12 Prozent  

 
 
Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand er-
stellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es jedoch notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. 
 

 


